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BGB §§ 167 Abs. 2, 311b; GBO §§ 39, 40 
Keine Voreintragung der Erben bei Veräußerung aufgrund transmortaler Vollmacht 
 
1. Verkaufen die Erben ein Grundstück mittels transmortaler Vollmacht, so ist bei 
der späteren Bestellung einer Grundschuld aufgrund der im Kaufvertrag vorgesehenen 
Belastungsvollmacht keine Voreintragung der Erben erforderlich. 
2. Eine widerrufliche General- und Vorsorgevollmacht ist auch dann nicht gem. § 311b Abs. 1 BGB 
beurkundungsbedürftig, wenn sie u. a. zur Veräußerung von Grundbesitz ermächtigt. (Leitsätze der 
DNotI-Redaktion) 
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